
470 Ö rtl iche  O rgane d .  S taa tsm ach t

legen. Der Einspruch kann bei der Volksvertretung, deren 
Rat den Beschluß gefaßt hat, oder bei dem diesem überge
ordneten Rat eingelegt werden. Über den Einspruch, der 
keine aufschiebende Wirkung hat, ist unverzüglich zu ent
scheiden.

Z w e i t e r  T e i l

Die örtlichen Volksvertretungen 

A b s c h n i t t  I

Aufgaben und Rechte der örtlichen Volksvertretungen

§ 6
(1) Die örtlichen Volksvertretungen leiten im Rahmen 

ihrer Aufgaben und Rechte auf der Grundlage der Verfas
sung und der Gesetze sowie der Beschlüsse der Volkskam
mer, des Ministerrats und der höheren örtlichen Volksver
tretungen den politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Aufbau des Sozialismus in ihrem Zuständigkeitsbereich.

(2) Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:
a) die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der 

jiSchutz des gesellschaftlichen Eigentums und die Stär- 
I kung der Bereitschaft zur Verteidigung der Heimat;

b) die Einhaltung und Festigung der sozialistischen Ge
setzlichkeit und die Gewährleistung der Rechte der 
Bürger;

c) den Volkswirtschaftsplan und den Haushaltsplan für 
ihren Zuständigkeitsbereich auf der Grundlage des 
Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushaltsplanes 
sowie der entsprechenden Pläne der höheren Volks-
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